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GRS wie 98/06/0240 E 23. Februar 2001 RS 1 (hier ohne die letzten vier Sätze)

Stammrechtssatz

Auch im ö:entlichen Recht ist bei einer Interpretation nach jenen grundlegenden Regeln des Rechtsverständnisses

vorzugehen, die im ABGB für den Bereich der Privatrechtsordnung normiert sind. § 6 ABGB verweist zunächst auf die

Bedeutung des Wortlautes in seinem Zusammenhang. Dabei ist grundsätzlich zu fragen, welche Bedeutung einem

Ausdruck nach dem allgemeinen Sprachgebrauch oder nach dem Sprachgebrauch des Gesetzgebers zukommt. Dafür

müssen die objektiven, jedermann zugänglichen Kriterien des Verständnisses statt des subjektiven

Verständnishorizonts der einzelnen Beteiligten im Vordergrund stehen (vgl. dazu Bydlinski in Rummel, ABGB I Rz 1 zu §

6). In diesem Sinne vertreten auch Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3, S. 101 f, 1996, die Au:assung, dass

die Bindung der Verwaltung an das Gesetz nach Art. 18 B-VG einen Vorrang des Gesetzeswortlautes aus Gründen der

Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Legitimation der Norm bewirke und den dem Gesetz unterworfenen

Organen die Disposition über das Verständnis möglichst zu entziehen sei. Dies bedeute bei Auslegung von

Verwaltungsgesetzen einen Vorrang der Wortinterpretation in Verbindung mit der grammatikalischen und der

systematischen Auslegung sowie äußerste Zurückhaltung gegenüber der Anwendung sogenannter "korrigierender

Auslegungsmethoden". Daher ist zunächst nach dem Wortsinn zu fragen. Hier stellt die Heranziehung einer gängigen

Enzyklopädie zur Auslegung - sofern eine LegaldeGnition wie vorliegendenfalls fehlt - eine zulässige Methode zur

Ermittlung des Begriffsinhaltes dar.
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